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Erklärung zur Unternehmensführung und Corporate Gov ernance Bericht  
 
 
Einleitung 
Unter Corporate Governance versteht man national und international anerkannte Standards 
guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Effiziente Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat, Achtung der Aktionärsinteressen, Offenheit sowie Transparenz der 
Unternehmenskommunikation sind wesentliche Aspekte guter Corporate Governance. In 
Deutschland wurde im Jahr 2002 der erste Deutsche Corporate Governance Kodex (nach-
folgend „Kodex" genannt) von der gleichnamigen Regierungskommission vorgelegt. Der Kodex 
wird regelmäßig vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen überprüft 
und bei Bedarf angepasst. Der Kodex ist in seiner jeweils gültigen Fassung unter 
www.dcgk.de/de/ abrufbar. 
 
Die branchen- und unternehmensübergreifenden Empfehlungen und Anregungen des Kodex 
sind nicht verpflichtend, jedoch müssen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich gemäß den §§ 161 
AktG und 285 Nr. 16 HGB im Rahmen des Jahresabschlusses erklären, ob den Empfehlungen 
des Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden 
oder werden (sogenannte Entsprechenserklärung). Die zuletzt von Vorstand und Aufsichtsrat 
der A.S. Création Tapeten AG abgegebene Entsprechenserklärung, die auf dem Kodex in der 
Fassung vom 24. April 2017 beruht, findet sich unten vollständig wiedergegeben.  
 
Für Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG sind die Empfehlungen und Anre-
gungen des Kodex ebenso wie die gesetzlichen Vorschriften integraler Bestandteil ihrer Tätig-
keit für die Gesellschaft. Sie überprüfen die Berücksichtigung dieser Standards in regelmäßigen 
Abständen, so dass für die Aktionäre, die Mitarbeiter und nicht zuletzt auch für das Unterneh-
men selbst eine gebührende Beachtung dieser Standards gewährleistet ist. In dieser Erklärung 
berichten Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG gemäß § 289f und § 315d 
HGB über die Unternehmensführung. Wie die bereits erwähnte Entsprechenserklärung bezieht 
sich auch diese Erklärung zur Unternehmensführung auf den Kodex in der Fassung vom 
24. April 2017. Dadurch wird die Konsistenz beider Dokumente gewährleistet. 
 
Am 23. Januar 2020 hat die Regierungskommission dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz einen vollständig überarbeiteten Kodex zur Prüfung vorgelegt. Hierbei 
handelt es sich nicht nur um Anpassungen im bisherigen Umfang, sondern um eine grund-
legend reformierte Fassung, die zudem die gesetzlichen Änderungen durch das Gesetz zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) berücksichtigt und umsetzt. Dieser 
überarbeitete Kodex wurde noch nicht im amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröffentlicht und 
ist damit noch nicht in Kraft getreten. 
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Für die kommende Entsprechenserklärung und Erklärung zur Unternehmensführung werden 
sich Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG an dem überarbeiteten 
Deutschen Corporate Governance Kodex orientieren. 
 
 
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 
Die letzte Entsprechenserklärung wurde am 29. Januar 2020 mit folgendem Wortlaut abge-
geben: 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG erklären, dass den vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex (in der am 24. April 2017 veröffentlichten Fassung vom 7. Februar 2017) 
seit dem 7. März 2019, dem Datum der letztjährigen Entsprechenserklärung, bis auf die nach-
folgend genannten Ausnahmen entsprochen wurde und weiterhin entsprochen werden wird: 
 

• Gemäß Ziffer 4.2.3 des Kodex soll der variable Bestandteil der Vorstandsvergütung grund-
sätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben, die im Wesentlichen zukunfts-
bezogen sein soll. Weiterhin sollen die mehrjährigen, variablen Vergütungsbestandteile 
nicht vorzeitig ausgezahlt werden. Bei der A.S. Création Tapeten AG basiert der variable 
Bestandteil der Vorstandsvergütung auf dem gewichteten durchschnittlichen Konzern-
ergebnis nach Steuern aus drei Geschäftsjahren, so dass im Fall eines Verlustes in einem 
Geschäftsjahr dieser negative Betrag bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage Berück-
sichtigung findet. Von dieser Bemessungsgrundlage erhält jedes Vorstandsmitglied einen 
Prozentsatz. Dieser variable, ergebnisabhängige Vergütungsanteil für ein Geschäftsjahr 
wird im folgenden Jahr ausgezahlt und zwar am Ende des Monats, in dem der Konzern-
abschluss den Aktionären vorgelegt wird. Die Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten 
AG hat dieses System der Vorstandsvergütung am 28. April 2016, d. h. vor der letzten 
Änderung des Kodex gebilligt. Die implementierte, variable Vorstandsvergütung entspricht 
nicht dem Wortlaut der Empfehlung des Kodex, da die definierte mehrjährige Bemessungs-
grundlage nicht im Wesentlichen zukunftsbezogen ist.  

 

• Gemäß Ziffer 5.4.1 des Kodex soll der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung konkrete 
Ziele benennen, die u. a. eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und 
eine festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt 
(Diversity) berücksichtigen. Der Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG ist der Überzeu-
gung, dass sich die Vorschläge zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder allein an der fachlichen 
und persönlichen Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten orientieren sollen. Da diese 
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unabhängig von den formalen Kriterien wie z. B. dem Alter und der Dauer der Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat sind, folgt der Aufsichtsrat dieser Empfehlung des Kodex nicht. 

 
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 
Die A.S. Création Tapeten AG ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts. Ein Grundprinzip 
des deutschen Aktienrechts ist das duale Führungssystem mit den Organen Vorstand und Auf-
sichtsrat, die beide mit jeweils eigenen Kompetenzen ausgestattet sind. Vorstand und Auf-
sichtsrat der A.S. Création Tapeten AG arbeiten bei der Steuerung und Überwachung des 
Unternehmens eng und vertrauensvoll zusammen. 
 
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und kann ein Mitglied zum Vorsitzenden 
des Vorstands ernennen. Der Vorstand der A.S. Création Tapeten AG besteht gegenwärtig aus 
den folgenden Mitgliedern, deren Zusammenarbeit und Geschäftsverteilung in der Geschäfts-
ordnung des Vorstands geregelt sind: 
 

• Daniel Barth (Vorstandsvorsitzender), Strategie und Vertrieb International 

• Roland Bantel, Vertrieb Inland und Marketing 

• Maik Krämer, Finanzen und Controlling 

• Antonios Suskas, Produktion und Logistik 
 
Die laufende Amtszeit der Vorstandsmitglieder endet im Fall von Herrn Barth am 18. November 
2021, im Fall von Herrn Bantel und Herrn Krämer am 31. März 2021 und im Fall von Herrn 
Suskas am 31. März 2020. Der Aufsichtsrat hat Herrn Suskas für eine weitere Amtszeit bis zum 
31. März 2025 zum Vorstandsmitglied bestellt. 
 
Der Vorstand leitet das Unternehmen unter eigener Verantwortung und hat hierbei die Sorg-
faltspflichten einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung anzuwenden. 
 
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Für 
bedeutende Geschäftsvorgänge, wie z. B. größere Investitionsvorhaben oder Veränderungen 
der Unternehmensstruktur, bedarf der Vorstand der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte ist in der Geschäftsordnung für den Vor-
stand niedergelegt. 
 
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat turnusmäßig monatlich durch schriftliche und in den 
Sitzungen des Aufsichtsrats durch schriftliche und mündliche Berichte über den Gang der 
Geschäfte und die Lage des Unternehmens. Über außergewöhnliche Vorgänge berichtet der 
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Vorstand dem Aufsichtsrat zusätzlich in schriftlicher Form. Darüber hinaus lässt sich der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats in Einzelgesprächen regelmäßig vom Vorstand informieren. 
 
Der Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG setzt sich gemäß Gesetz und Satzung aus vier 
von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern 
zusammen. Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-
zenden. Der Aufsichtsrat umfasst gegenwärtig folgende Mitglieder: 
 

• Jochen Müller, Vorsitzender 

• Jella Susanne Benner-Heinacher, stellvertretende Vorsitzende 

• Dr. Volker Hues 

• Peter Mourschinetz, Arbeitnehmervertreter 

• Rolf Schmuck, Arbeitnehmervertreter 

• Dr. Stephan Zilkens 
 
Herr Dr. Zilkens wurde am 9. August 2019 gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt, 
nachdem der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Franz Jürgen Schneider, am 9. Mai 
2019 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden war. Aufgrund der 
gerichtlichen Bestellung endet die Amtszeit von Herrn Dr. Zilkens mit Ablauf der auf die gericht-
liche Bestellung folgenden Hauptversammlung, d.h. voraussichtlich im Frühjahr 2020. In dieser 
Hauptversammlung wird daher ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen sein. Herr Dr. Zilkens 
hat signalisiert, dass er bereit ist, sich zur Wahl zu stellen. Die laufende Amtszeit der anderen 
Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2020 beschließen wird, d.h. voraussichtlich im Frühjahr 2021.  
 
Aus seiner Mitte hat der Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG die folgenden drei Aus-
schüsse gebildet: 
 

• einen Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten mit den Mitgliedern Herr Müller (Vorsit-
zender), Herr Dr. Hues und Herr Dr. Zilkens, 

• einen Prüfungsausschuss mit den Mitgliedern Herr Dr. Hues (Vorsitzender), Herr Müller und 
Herr Schmuck sowie 

• einen Nominierungsausschuss mit den Mitgliedern Frau Benner-Heinacher, Herr Müller und 
Herr Dr. Zilkens. 

 
Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Aufsichtsrats sowie die Themen vor, die im 
Plenum zu behandeln sind. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat im gesetzlich zulässigen 
Umfang Entscheidungsbefugnisse auf die Ausschüsse übertragen. Die Aufgaben- und Kompe-
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tenzverteilung ist in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegt. Hierdurch wird auch die 
Information des Aufsichtsrats über die Erkenntnisse und Entscheidungen der Ausschüsse 
sichergestellt.  
 
Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten bereitet die Personalentscheidungen des Auf-
sichtsrats, insbesondere die Bestellung, die Abberufung und die Verlängerung der Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern, vor. Er bereitet außerdem die Beschlüsse des Aufsichtsrats, welche 
die Vergütung des Vorstands betreffen, vor. 
 
Der Prüfungsausschuss ist für die Überwachung der Rechnungslegung und des Rechnungs-
legungsprozesses sowie die Überprüfung der Wirksamkeit der internen Kontroll-, Risiko-
management- und Revisionssysteme zuständig. Er befasst sich außerdem mit der Abschluss-
prüfung sowie mit Fragen der Compliance. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist 
unabhängiger Finanzexperte und verfügt aus seiner beruflichen Praxis über besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen 
Kontrollverfahren. 
 
Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, bei anstehenden Neuwahlen zum Aufsichtsrat 
geeignete Kandidaten für die Anteilseigner vorzuschlagen. Er ist ausschließlich mit Aufsichts-
ratsmitgliedern besetzt, die von den Anteilseignern gewählt worden sind. 
 
 
Diversitätskonzept gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB  
Bei dem sogenannten Diversitätskonzept handelt es sich um das Konzept, das für den Vorstand 
und für den Aufsichtsrat im Hinblick auf Aspekte wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- 
oder Berufshintergrund verfolgt wird. Gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB ist das 
Diversitätskonzept, die damit verfolgten Ziele, die Art und Weise seiner Umsetzung sowie die im 
Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse zu beschreiben.  
 
Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des Vorstands  
Der Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG strebt für die Zusammensetzung des Vorstands 
im Hinblick auf Vielfalt (Diversity) die Berücksichtigung unterschiedlicher beruflicher und inter-
nationaler Erfahrungen sowie eine angemessene Beteiligung beider Geschlechter an. Aller-
dings wird er bei der Auswahl von Vorstandsmitgliedern nicht das Diversitätskonzept in den 
Vordergrund stellen, sondern sich weiterhin insbesondere an Kenntnissen, fachlichen Qualifika-
tionen und der Persönlichkeit der infrage kommenden Personen orientieren. Maßgeblich soll 
stets das Unternehmensinteresse unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sein. 
Das Diversitätskonzept für den Vorstand der A.S. Création Tapeten AG wirkt insoweit als 
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ergänzende Leitlinie bei der Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten und berück-
sichtigt insbesondere die folgenden Aspekte: 
 

• Die Vorstandsmitglieder sollen unterschiedliche berufliche Erfahrungen und Expertise ein-
bringen. Dies umfasst sowohl die Berufsausbildung als auch die fachliche Erfahrung bei 
unterschiedlichen Unternehmen und Stationen im Lebenslauf. Nach Möglichkeit soll 
mindestens ein Vorstandsmitglied über einen technischen Hintergrund verfügen. 

 

• Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll auf Internationalität im Sinne von kultureller 
Herkunft, längeren Auslandsaufenthalten oder mehrjähriger Tätigkeit in internationalen 
Unternehmen geachtet werden. Nach Möglichkeit soll mindestens ein Vorstandsmitglied 
über einen solchen internationalen Hintergrund verfügen. 

 

• Bei der Kandidatenauswahl sollen ebenfalls unterschiedliche Erfahrungen aufgrund des 
Alters berücksichtigt und eine Überalterung des Vorstandsgremiums insgesamt vermieden 
werden. In den Dienstverträgen der Vorstandsmitglieder soll eine Regelaltersgrenze von bis 
zu 65 Lebensjahren berücksichtigt werden.  

 

• Im Hinblick auf die Vielfalt in Bezug auf die Zusammensetzung nach Geschlechtern wird auf 
die Ausführungen zu den Zielgrößen für den Frauenanteil im nachfolgenden Kapitel verwie-
sen. 

 
Ziel dieses Diversitätskonzeptes ist es sicherzustellen, dass A.S. Création über einen führungs-
starken Vorstand verfügt, dessen Mitglieder im Sinne des Unternehmens vertrauensvoll 
zusammenarbeiten und die als Gremium über die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen verfügen, um A.S. Création erfolgreich weiterzuentwickeln. Im Geschäftsjahr 2019 
ist es zu keinen Veränderungen im Vorstand gekommen.  
 
Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG strebt für seine eigene Zusammensetzung im 
Hinblick auf Vielfalt (Diversity) die Berücksichtigung unterschiedlicher beruflicher und internatio-
naler Erfahrungen und eine angemessene Beteiligung beider Geschlechter an. Allerdings wird 
er hinsichtlich seiner Zielsetzung und bei den Kandidatenvorschlägen an die Hauptversamm-
lung nicht das Diversitätskonzept in den Vordergrund stellen, sondern sich weiterhin insbeson-
dere an Kenntnissen, fachlichen Qualifikationen und der Persönlichkeit der infrage kommenden 
Personen orientieren. Maßgeblich soll stets das Unternehmensinteresse unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls sein. Das Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats der A.S. Création Tapeten AG berücksichtigt insbesondere die folgenden Aspekte: 
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• Der Aufsichtsrat soll in seiner Zusammensetzung Branchenerfahrungen, aber auch eine 
Vielfalt an Fachexpertise mitbringen, so dass ausdrücklich gewünscht ist, dass die 
Aufsichtsratsmitglieder unterschiedliche berufliche Hintergründe mitbringen. Dabei sollen 
folgende Kompetenzprofile abgedeckt werden: 

− Wenn möglich, soll mindestens ein Aufsichtsratsmitglied über ausgeprägte, in leiten-
der Position erworbene Erfahrungen in der Konsumgüterindustrie (einschließlich 
Handel mit Konsumgütern) oder in verwandten Branchen verfügen. 

− Wenn möglich, soll mindestens ein Aufsichtsratsmitglied über ausgeprägte Erfahrun-
gen auf dem Gebiet von M&A-Transaktionen sowie der Integration von Beteiligungs-
erwerben verfügen. 

− Wenn möglich, soll mindestens ein Aufsichtsratsmitglied über ausgeprägte Erfahrun-
gen auf den Gebieten Kapitalmarkt und Corporate Governance verfügen. 

− Mindestens ein Mitglied muss über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungs-
legung oder Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Absatz 5 AktG verfügen. 

 

• Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats sollen ebenfalls unterschiedliche Erfahrungen 
aufgrund des Alters berücksichtigt und auf einen vernünftigen Altersmix geachtet werden. 
Unverändert ist der Aufsichtsrat allerdings davon überzeugt, dass die fachliche und persön-
liche Eignung unabhängig von den formalen Kriterien wie dem Alter und der Dauer der 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat sind. Daher sieht das Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat 
der A.S. Création Tapeten AG keine entsprechenden Grenzen vor. 

 

• Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll auf Internationalität im Sinne von kultu-
reller Herkunft, längeren Auslandsaufenthalten oder mehrjähriger Tätigkeit in internationalen 
Unternehmen geachtet werden. Nach Möglichkeit sollen mindestens ein Viertel der 
Anteilseignervertreter über einen solchen internationalen Hintergrund verfügen. 

 

• Im Hinblick auf die Vielfalt in Bezug auf die Zusammensetzung nach Geschlechtern wird auf 
die Ausführungen zu den Zielgrößen für den Frauenanteil im nachfolgenden Kapitel 
verwiesen. 

 

• Mehr als die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder soll unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex sein, wobei davon ausgegangen wird, dass der 
Umstand der Arbeitnehmervertretung oder eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem 
A.S. Création-Konzern an sich die Unabhängigkeit der Arbeitnehmervertreter nicht in Frage 
stellen. Soweit Anteilseignervertreter und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat getrennt 
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betrachtet werden, soll jeweils mehr als die Hälfte unabhängig im Sinne von Ziffer 5.4.2 des 
Deutschen Corporate Governance Kodex sein. 

 

• Mindestens die Hälfte der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat soll ohne potenzielle 
Interessenkonflikte sein, insbesondere ohne solche, die aufgrund einer Beratungs- oder 
Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Dritten entstehen 
können. 

 

• Dem Aufsichtsrat sollen nicht mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören. 
 
Ziel dieses Diversitätskonzeptes ist es, einen ausgewogenen und mit vielen unterschiedlichen 
Kompetenzen ausgestatteten Aufsichtsrat bei der A.S. Création Tapeten AG zu haben, der das 
Geschäftsmodell des Unternehmens versteht und damit in besonderer Weise für eine erfolg-
reiche Wahrnehmung seiner Überwachungs- und Beratungsaufgaben steht. Wie oben bereits 
erläutert, ist es im Geschäftsjahr 2019 mit dem Ausscheiden von Herrn Schneider aus dem 
Aufsichtsrat und der gerichtlichen Bestellung von Herrn Dr. Zilkens zu einer personellen Verän-
derung und damit zu einer Veränderung im Hinblick auf die Diversität des Aufsichtsrats gekom-
men: Mit Herrn Schneider hat der Aufsichtsrat ein Mitglied verloren, das über langjährige Erfah-
rungen in der Tapetenindustrie verfügt. Im Gegenzug ist mit Herrn Dr. Zilkens ein neues 
Mitglied im Aufsichtsrat vertreten, das gerichtlich bestellt wurde. Aufgrund seiner geschäftlichen 
Beziehungen zu Unternehmen aus verschiedenen Branchen und seiner Einblicke in verschie-
dene Geschäftsmodelle kann Herr Dr. Zilkens Impulse für die zukünftige Ausrichtung von 
A.S. Création liefern. Der Aufsichtsrat sieht sich daher in einer konstruktiven und für die Gesell-
schaft sinnvollen Zusammensetzung. Im Jahr 2020 wird der Sitz im Aufsichtsrat, den derzeit 
Herr Dr. Zilkens besetzt, von der Hauptversammlung aufgrund der lediglich gerichtlichen 
Bestellung neu zu besetzen sein. Herr Dr. Zilkens hat bereits signalisiert, dass er bei einem 
entsprechenden Vorschlag und einer Wahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung stehen würde, 
was seitens des Aufsichtsrates begrüßt wird.  
 
 
Zielgrößen für den Frauenanteil gemäß § 76 Abs. 4 u nd § 111 Abs. 5 AktG 
Aufgrund § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG ist die A.S. Création Tapeten AG verpflichtet, 
Zielgrößen für den Frauenanteil im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie in den beiden 
Führungsebenen unterhalb des Vorstands festzulegen. Liegt der Frauenanteil zum Zeitpunkt 
der Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen den jeweils erreichten 
Anteil nicht mehr unterschreiten. Die Fristen für die Zielerreichung und für die Überprüfung sind 
frei wählbar, wobei die maximale Frist fünf Jahre beträgt.  
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Als Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG hat der 
Aufsichtsrat einen Wert von 16,7 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2020 
beschlossen. Diese Quote entspricht der aktuellen Zusammensetzung des Aufsichtsrats, der 
aus einer Frau und fünf Männern besteht. Sowohl die Anteilseignervertreter als auch die Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat wollen bei der turnusmäßigen Neubesetzung des Aufsichtsrates 
im Frühjahr 2021 prüfen, inwieweit eine weitere Erhöhung über die derzeit maßgebliche 
Zielgröße hinaus aus Sicht der Gesellschaft sinnvoll und geboten erscheint.  
 
Als Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand der A.S. Création Tapeten AG hat der Aufsichts-
rat einen Wert von 0 % und eine Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2020 beschlossen. Der 
Vorstand in seiner aktuellen Zusammensetzung führt A.S. Création erst seit dem 18. November 
2018. Eine weitere Anpassung in der Zusammensetzung des Vorstands erscheint zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht geboten. Der Aufsichtsrat wird aber den Aspekt einer verbesserten Vielfalt 
(Diversity) im Vorstand – insbesondere eines höheren Frauenanteils – bei jeder künftigen Ände-
rung der Vorstandsbesetzung besonders berücksichtigen, um so seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung nachzukommen. Wichtigstes Kriterium für die Bestellung zum Vorstand wird 
jedoch auch in Zukunft die Qualifikation der Kandidatin oder des Kandidaten sein. 
 
Als Zielgröße für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands der 
A.S. Création Tapeten AG hat der Vorstand einen Wert von 14,3 % sowie eine Umsetzungsfrist 
bis zum 31. Dezember 2021 festgelegt. Hierbei entspricht die Zielgröße für die Frauenquote 
dem Wert per 31. Dezember 2016, da der Generationenwechsel auf der ersten Führungsebene 
zum 31. Dezember 2016 umgesetzt worden war. Im Verlauf des Jahres 2018 hatte sich der 
Frauenanteil in der ersten Führungsebene aufgrund von Eigenkündigungen und Unterbrechung 
des Arbeitsverhältnisses durch Elternzeit von 14,3 % am 31. Dezember 2017 auf 0,0 % am 
31. Dezember 2018 reduziert. Bis zum 31. Dezember 2019 konnte dieser Wert noch nicht 
wieder erhöht werden. Der Vorstand wird bei künftigen Neubesetzungen der Erhöhung des 
Frauenanteils eine besondere Aufmerksamkeit schenken, wobei auch in diesem Kontext die 
Qualifikation der Kandidatin oder des Kandidaten das wichtigste Entscheidungskriterium bleiben 
wird.  
 
In der zweiten Führungsebene der A.S. Création Tapeten AG soll der Frauenanteil bis zum 
31. Dezember 2021 von 8,7 % per 31. Dezember 2016 auf 13,0 % gesteigert werden. Bereits 
im Jahr 2016 wurden die Aktivitäten zur langfristigen Entwicklung von Nachwuchskräften für 
Fach- und Führungspositionen ausgeweitet. So wurden u.a. neue Kooperationen mit Schulen 
und Hochschulen geschlossen und bereits bestehende Kontakte vertieft. Über diesen Weg 
werden sowohl junge Frauen als auch junge Männer angesprochen und gefördert. Am 
31. Dezember 2018 lag der Frauenanteil in der zweiten Führungsebene bereits bei 13,0 % und 
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konnte bis zum 31. Dezember 2019 weiter auf 15,0 % und damit über den Zielwert für den 
31. Dezember 2021 erhöht werden. 
 
 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung 
Der Konzernabschluss sowie die Konzernzwischenabschlüsse der A.S. Création Tapeten AG 
werden vom Vorstand auf der Grundlage der International Financial Reporting Standards 
(IFRS), wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt. Der Jahresabschluss 
der A.S. Création Tapeten AG wird nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches 
(HGB) erstellt. Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss werden vom Abschlussprüfer 
sowie vom Aufsichtsrat geprüft. Die Konzernzwischenabschlüsse werden vom Abschlussprüfer 
weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Sie werden allerdings vor der 
Veröffentlichung zwischen Vorstand und Prüfungsausschuss erörtert.  
 
Zum Abschlussprüfer für den Konzernabschluss und den Jahresabschluss 2019 hat die Haupt-
versammlung 2019 die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, 
(Ernst & Young) gewählt. Vor der Wahl hatte Ernst & Young die nach dem Deutschen 
Corporate Governance Kodex empfohlene sogenannte Unabhängigkeitserklärung abgegeben. 
Danach bestanden und bestehen an der Unabhängigkeit von Ernst & Young als Abschluss-
prüfer keine Zweifel. Mit dem Abschlussprüfer wurde vertraglich vereinbart, dass der Aufsichts-
rat unverzüglich informiert wird über 
 

• Ausschluss- oder Befangenheitsgründe, die während der Abschlussprüfung auftreten, 

• Feststellungen oder Vorkommnisse, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung 
ergeben und die für die Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlich sind, sowie 

• Feststellungen, die eine Unrichtigkeit der von Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen 
Erklärungen zum Deutschen Corporate Governance Kodex ergeben. 

 
 
Transparente Unternehmenskommunikation 
Eine offene, transparente Unternehmenskommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil guter 
Corporate Governance. Neben klaren und verständlichen Inhalten erfordert dieser Aspekt auch 
einen gleichberechtigten Zugang aller Zielgruppen zu den Informationen des Unternehmens. 
A.S. Création misst dem Internet als orts- und zeitunabhängigem sowie frei zugänglichem 
Informationsmedium eine hohe Bedeutung bei. Entsprechend hält der Internetauftritt von 
A.S. Création (www.as-creation.de) für die interessierte Öffentlichkeit eine Vielzahl von gut 
strukturierten Informationen rund um das Unternehmen bereit. Im Bereich „Investor Relations“ 
sind u.a. umfassende finanzwirtschaftliche Informationen über A.S. Création abrufbar, wie z. B. 
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Geschäfts- und Zwischenberichte sowie Ad-hoc- und Pressemitteilungen. Alle Informationen 
stehen zeitgleich in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. 
 
Die geplanten Termine der wesentlichen wiederkehrenden Ereignisse, d. h. die Veröffent-
lichungstermine des Geschäftsberichts und der Zwischenberichte sowie der Termin der Haupt-
versammlung, sind in einem Finanzkalender zusammengestellt. Dieser wird mit ausreichendem 
zeitlichen Vorlauf veröffentlicht und auf der Internetseite von A.S. Création eingestellt. 
 
 
Gummersbach, den 19. März 2020 

 

A.S. Création Tapeten AG 

 

Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand 

 

 

 

Jochen Müller Daniel Barth 

Vorsitzender des Aufsichtsrats Vorsitzender des Vorstands 


